
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studienordnung 

(Satzung) 

 

der 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

der Christian-Albrechts-Universität  

zu Kiel 

 

 

für 

Studierende des Studienganges Diplom-Handelslehrerin bzw. 

Diplom-Handelslehrer 
 
 
 

vom 20. September 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlichung NBl. MBWFK Schl.-H., S. 827 
vom 22. November 2000 
 
 
 
 



- 1 - 

Aufgrund des § 84 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen und Klinika im Lande 
Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz - HSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
04. Mai 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 416) wird nach Beschlussfassung durch den Fakultäts-
konvent der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 1. Dezember 1999 die 
folgende Satzung erlassen: 

§ 1 

Ziele des Studiums 

(1) Das Studium bereitet auf die Tätigkeit als Diplom-Handelslehrerin bzw. als Diplom-
Handelslehrer in den verschiedenen forschungs-, anwendungs- und ausbildungsbezo-
genen Tätigkeitsfeldern des Berufes vor und führt zum ersten berufsqualifizierenden 
Abschluss. 

(2) Die Zielsetzung des Studienganges Diplom-Handelslehrerin bzw. Diplom-
Handelslehrer besteht darin, 
!" die Studierenden umfassend sowohl mit den Methoden als auch mit den Ergebnis-

sen der modernen wirtschaftswissenschaftlichen Forschung vertraut zu machen, 
!" ihnen auf dieser Grundlage die Fähigkeit zu vermitteln, 
#" wirtschaftswissenschaftliche Probleme zu erkennen und zu analysieren, 
#" Lösungen zu entwickeln und zu bewerten sowie 
#" diese Lösungen umzusetzen und deren Ergebnis zu kontrollieren. 

!" Darüber hinaus sollen die Studierenden auf die Arbeit an Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen vorbereitet werden. 

!" Die Ausbildung zum Generalisten mit fachlicher Schwerpunktbildung hat dabei 
Vorrang vor der Erziehung zum Spezialisten. 

!" Darüber hinaus soll vor allem auch die Fähigkeit zu „lebenslangem Lernen“ ge-
fördert werden. 

§ 2 
Gliederung und Dauer des Studiums 

(1) Der Studiengang Diplom-Handelslehrerin bzw. Diplom-Handelslehrer ist in zwei 
Abschnitte gegliedert: das Grundstudium und das Hauptstudium. Die Regelstudien-
zeit beträgt neun Semester. 

(2) Der zeitliche Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums er-
forderlichen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt höch-
stens 160 Semesterwochenstunden, von denen höchstens 88 auf das Grundstudium 
entfallen. 

(3) Das Diplom-Prüfungsamt der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
gibt eine Empfehlung für den Aufbau des wirtschaftswissenschaftlichen Teils des 
Studiums (Studienplan) heraus, der zugleich mögliche Schwerpunkte des Studien-
ganges Diplom-Handelslehrerin bzw. Diplom-Handelslehrer enthält. Soweit Fächer 
anderer Fakultäten Bestandteil des Studiums sind, legen diese den Studienplan für ih-
ren Bereich fest. Der Studienplan ist nicht Bestandteil dieser Ordnung. 
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(4) Der Studienplan für die Wirtschaftspädagogik kann bis zu 20 Semesterwochenstun-
den, die Studienpläne der nach § 16 Abs. 3 der Diplom-Prüfungsordnung für Studie-
rende des Studienganges Diplom-Handelslehrerin bzw. Diplom-Handelslehrer zuge-
lassenen Fächer können bis zu 48 Semesterwochenstunden umfassen. 

§ 3 
Studienberatung 

(1) Die Studienberatung für die einzelnen Fächer ist Aufgabe der zugehörigen Fachver-
treterinnen und Fachvertreter und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Es werden sachkundige Studienberaterinnen und Studienberater vom Prü-
fungsausschuss bestellt und ihre Sprechzeiten durch Aushang bekannt gegeben. 

(2) Den Studierenden wird die regelmäßige Beachtung der Mitteilungen des Prüfungs-
ausschusses am „Schwarzen Brett“ des Prüfungsamtes empfohlen. Die Mitteilungen 
enthalten auch Aufforderungen für die Meldung zu Prüfungen, Fristen, Termine und 
Durchführungsbestimmungen der Prüfungen. 

(3) Den Studierenden wird die Inanspruchnahme der Berufsberatung des Arbeitsamtes 
Kiel für Studierende an der Christian-Albrechts-Universität empfohlen. Dies gilt ins-
besondere bei Studienfachwechsel und Studienabbruch. 

§ 4 
Praktikum 

(1) Die Studierenden haben ein Jahr Praktikum nachzuweisen, von dem mindestens 
sechs Monate vor Beginn des Studiums abzuleisten sind. 

(2) Im Praktikum sollen Kenntnisse und Fertigkeiten 
1. im Rechnungswesen 
2. im Einkauf, Verkauf, in der Lagerwirtschaft oder in einem anderen Gebiet im 

Sinne eines Berufsbildes für kaufmännische oder andere wirtschaftliche Ausbil-
dungsberufe 

erworben werden. 

(3) Der Studierende hat durch eine Bescheinigung des Ausbildungsbetriebes nachzuwei-
sen, dass er aufgrund seines Praktikums die Anforderungen des Absatzes 2 erfüllt. 

(4) Eine kaufmännische Lehre gilt als Praktikum nach Absatz 1. 
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§ 5 
Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Es gelten die üblichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

§ 6 
Studienbegleitende Prüfungsleistungen 

(1) Im Rahmen des Studienganges Diplom-Handelslehrerin bzw. Diplom-Handelslehrer 
werden alle Prüfungsleistungen in den an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaflti-
chen Fakultät vertretenen Fächern studienbegleitend erbracht. 

(2) Die in den §§ 7 und 8 genannten studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind zu 
benoten. Die Benotung erfolgt entsprechend § 8 der Prüfungsordnung. Die studien-
begleitenden Prüfungsleistungen müssen unter prüfungsmäßigen Bedingungen er-
bracht werden. 

(3) Prüfungen erstrecken sich auf das Stoffgebiet der entsprechenden Lehrveranstaltung. 
Bei den Prüfungen wird jedoch vorausgesetzt, dass die oder der Studierende den für 
diese Lehrveranstaltung relevanten Stoff des bisherigen Studiums beherrscht. 

(4) Sind für eine studienbegleitende Prüfungsleistung mehrere Prüfungsteilleistungen in 
verschiedenen selbständigen Lehrveranstaltungen zu erbringen, muss für das Beste-
hen der studienbegleitenden Prüfungsleistung jede Prüfungsteilleistung mit minde-
stens ausreichend benotet sein. Werden die Leistungen in einer Lehrveranstaltung er-
bracht, genügt es, dass die Durchschnittsnote der erbrachten Prüfungsteilleistungen 
mindestens ausreichend ist. 

(5) Den Studierenden können auf Antrag Teilnahmenachweise aufgrund regelmäßiger 
Teilnahme an weiteren Lehrveranstaltungen erteilt werden. 

§ 7 
Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Grundstudium 

(1) Im Rahmen des Grundstudiums werden studienbegleitende Prüfungsleistungen in 
Form von Klausuren erbracht. 

(2) Im Grundstudium sind studienbegleitende Prüfungsleistungen in folgenden Gebieten 
zu erbringen: 
1. Je eine studienbegleitende Prüfungsleistung in Form zweistündiger Klausuren 

zum Abschluss der Übungen „Buchführung und Abschluss“ sowie „Kosten- und 
Leistungsrechnung“, 

2. je eine studienbegleitende Prüfungsleistung in Form zweistündiger Klausuren 
zum Abschluss der Übungen „Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler I (Li-
neare Algebra)“ und „Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler II (Analysis)“, 

3. je eine studienbegleitende Prüfungsleistung in Form zweistündiger Klausuren 
zum Abschluss der Vorlesungen und der jeweils zugehörigen Übung „Grundzü-
ge der mikroökonomischen Theorie“ und „Grundzüge der makroökonomischen 
Theorie“, 
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4. je eine studienbegleitende Prüfungsleistung in Form einstündiger Klausuren zum 
Abschluss der Vorlesungen und der jeweils zugehörigen Übung „Jahresab-
schluss“, „Operations Research“, „Marketing“ sowie „Finanzwirtschaft“, 

5. eine studienbegleitende Prüfungsleistung in Form zweistündiger Klausuren zum 
Abschluss der Vorlesungen und der jeweils zugehörigen Übung „Methodenlehre 
der Statistik I“, 

6. je eine studienbegleitende Prüfungsleistung in Form von Klausuren zum Ab-
schluss der beiden rechtswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen zum Privat-
recht, 

7. im zweiten Schulfach und 
8. in Wirtschaftspädagogik. 
Die Prüfungsleistungen nach den Nummern 7 und 8 richten sich nach den Anlagen 
zum Studienplan. 

(3) Für die Diplom-Handelslehrerin bzw. den Diplom-Handelslehrer mit Schwerpunkt 
Volkswirtschaftslehre tritt an die Stelle der Prüfungsleistungen im zweiten Schulfach 
nach Absatz 2 Nr. 7 eine studienbegleitende Prüfungsleistung in Form einer zwei-
stündigen Klausur zum Abschluss der Übung „Einführung in die Volkswirtschafts-
lehre“. 

(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann den Prüferinnen und Prüfern 
aus wichtigem Grund im Einzelfall empfehlen, dass die studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen auch auf andere Art und Weise erbracht werden können. 

§ 8 
Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Hauptstudium 

Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen im Hauptstudium bilden neben der Diplomar-
beit einen Teil der Diplom-Prüfung. Näheres regelt die Prüfungsordnung. 

§ 9 
Sprache in den Lehrveranstaltungen 

Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache durchgeführt werden, sofern dies 
angekündigt worden ist. 

§ 10 
Beschränkung der Zulassung zu Pflichtlehrveranstaltungen 

(1) Die Teilnahme an einem Fortgeschrittenenkurs (Seminar, Fortgeschrittenenübung 
etc.) kann beschränkt werden, wenn der Zweck dieser Lehrveranstaltung nur eine be-
grenzte Teilnehmerzahl zulässt (§ 4 Abs. 2 HSG). Die Teilnehmerzahl eines Semi-
nars darf nicht unter 30 festgesetzt werden, wenn sonst nicht alle teilnahmeberechtig-
ten Studierenden zugelassen werden können. Die Teilnahme an einer Übung kann 
durch den Prüfungsausschuss beschränkt werden, wenn die Zahl der Arbeitsplätze 
nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulässt. 
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(2) Melden sich zu einem Fortgeschrittenenkurs erstmalig mehr Studierende als Arbeits-
plätze vorhanden sind, so ist zu prüfen, ob der Überhang durch andere oder zusätzli-
che Lehrveranstaltungen abgebaut werden kann. Ist ein Abbau des Überhanges nicht 
möglich, so vergibt die Leiterin oder der Leiter des Fortgeschrittenenkurses die Plätze 
nach folgendem Verfahren und nach folgenden Kriterien: 

1. Gruppe: Studierende, welche die für die Diplomprüfung oder für eine andere 
Universitäts- oder Staatsprüfung nach einer vom zuständigen Ministe-
rium genehmigten Prüfungsordnung vorgeschriebenen Prüfungslei-
stungen erwerben wollen, und Studierende, die zum Nachweis ord-
nungsgemäßen Studiums an der Veranstaltung teilnehmen müssen. 

2. Gruppe: Studierende, die bereit sind, die Prüfungsleistungen zu erbringen, und 
diese nicht für die Diplomprüfung benötigen. 

3. Gruppe: Studierende, die an der Veranstaltung teilnehmen wollen, ohne sich an 
den Prüfungsleistungen beteiligen zu wollen, und für die die Teilnah-
me nicht für die Diplomprüfung erforderlich ist. 

(3) Kann Gruppe 1 nicht voll zugelassen werden, so sind die zur Verfügung stehenden 
Plätze zur einen Hälfte nach Maßgabe der Wartezeiten und zur anderen Hälfte nach 
Leistungskriterien durch die Leiterin oder den Leiter der Veranstaltung zuzulassen, 
wobei die Kürze der bisherigen Studienzeit zu berücksichtigen ist. In Härtefällen, 
insbesondere um Verzögerungen eines Studienabschlusses um ein Jahr oder länger zu 
vermeiden, kann die Leiterin oder der Leiter der Veranstaltung von dieser Regelung 
abweichen. Unter gleichrangigen Bewerberinnen und Bewerbern entscheidet die bes-
sere Durchschnittsnote der Zwischenprüfung und erst danach bei Gleichrangigkeit 
das Los. Bei der Zulassung der Studierenden der Gruppen 2 und 3 ist entsprechend zu 
verfahren. 

(4) Studierende der 1. Gruppe, die unbegründet einen zugesagten Platz in einem Fortge-
schrittenenkurs verfallen lassen, ohne sich den Leistungserfordernissen zu unterzie-
hen, zählen in dem entsprechenden Fach in Zukunft zur 2. Gruppe. 

(5) In Zweifelsfällen entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

§ 11 
Hinweis auf die Diplom-Prüfungsordnung 

Auf die Diplom-Prüfungsordnung für Studierende des Studienganges Diplom-Handels-
lehrerin bzw. Diplom-Handelslehrer, insbesondere die folgenden Paragraphen, wird ver-
wiesen: 
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 Grundstudium Hauptstudium 
1. Zweck der Prüfung § 1 § 1 
2. Aufbau des Studiums § 2 § 2 
3. Akademische Grade § 3 § 3 
4. Anerkennung von Studien- und Prüfungslei-

stungen § 6 § 6 

5. Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 
Ordnungsverstoß § 7 §§ 7, 19 

6. Ungültigkeit der Diplom-Prüfung § 27 § 22 
7. Zulassungsvoraussetzungen, Zulassungen zu 

Prüfungen und Fristen § 11 
§§ 14, 15, 16 Abs.8, 

21, 22 
8. Leistungsnachweise, Prüfungsfächer und die 

Prüfungsdurchführung § 10 
§§ 16, 17, 18, 

20, 23, 24 
9. Bewertung von Leistungen § 8 § 8 
10. Wiederholungsmöglichkeiten der Prüfung § 10 §§ 18, 24 
11. Zeugnisse § 12 § 26 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Kiel, den 20. September 2000 
 
Der Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
 
 
 
Professor Dr. Sönke Albers 
 


